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Sevogelstrasse, Abschnitt St. Alban-Anlage bis Hardstrasse, Umgestaltung 
der Allmend; Planfestsetzungsbeschluss  P260579 
 

 
 
 

1. Der Regierungsrat genehmigt gestützt auf die §§ 97, 98 und 106 des 
Bau- und Planungsgesetzes den Nutzungsplan / Erschliessungsplan 
Nr. 5924 des Tiefbauamts betreffend Umgestaltung der Sevogelstrasse, 
Abschnitt St. Alban-Anlage bis Hardstrasse, inklusive der neuen 
generellen Strassenquerprofile und der Höhenkoten der Strassenlinien. 

2. Der Einspracheentscheid wird genehmigt und den Einsprechenden 
eröffnet. 

3. Dieser Beschluss ist mit Rechtsmittelbelehrung zu publizieren und den 
Eigentümerinnen und Eigentümern der der an das Projekt 
anstossenden Liegenschaften sowie allfälligen Einsprechenden 
zuzustellen. 

4. Der Bauentscheid der Allmendverwaltung vom 18. März 2026 wird dem 
Gesuchsteller eröffnet. 

 

Begründung 
Im Zusammenhang mit dem Fernwärmeausbau sowie der Sanierung der 
Werkleitungen werden in der Sevogelstrasse im Abschnitt Hardstrasse bis 
St. Alban-Anlage die Fahrbahn zugunsten neuer Baumrabatten verschmälert 
und die Parkplatzflächen entsiegelt. Insgesamt fallen dabei 17 Parkplätze 
weg. Die Massnahmen tragen zur Reduktion der Hitzebelastung im Strassen-
raum bei und entsprechen dem Grundsatz, wenn immer möglich versiegelte 
Flächen aufzubrechen und zusätzliche Grünräume zu schaffen. 
 

 

 


